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[30. Juni 2021] 

 

Reglement über die Organisation der Stadtspitäler Waid 

und Triemli 

Änderung vom 30. Juni 2021 

 

Das Reglement über die Organisation der Stadtspitäler Waid und 

Triemli vom 17. März 2010 mit Änderungen vom 12. Dezember 2018 

wird wie folgt geändert: 

 

Titel 

Reglement über die Organisation des Stadtspitals Zürich 

 

I.  Geltungsbereich 

 

Art. 1 Die Organisation der Dienstabteilung Stadtspital Zürich des 

Gesundheits- und Umweltdepartements der Stadt Zürich bestimmt 

sich nach Massgabe dieses Reglements. 

 

II. Geschäftsordnung 

 

Art. 2 1 Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Gesundheits- und 

Umweltdepartements erlässt eine Geschäftsordnung für das Stadtspi-

tal Zürich. 

 

Abs. 2 unverändert. 

 

III. Führungsorganisation 

 

Spitaldirektorin oder Spitaldirektor 

 

Art. 3 1 Die Spitaldirektorin oder der Spitaldirektor des Spitals ist 

Dienstchefin oder Dienstchef. Sie oder er führt das Spital und vertritt 

die Spitalleitung gegenüber der Vorsteherin oder dem Vorsteher des 

Gesundheits- und Umweltdepartements und nach aussen. 
2 Sie oder er ist für die Führung des Spitals verantwortlich. 

 

 

 

 



  

Spitalleitung 

 

Art. 4 1 Die Zusammensetzung der Spitalleitung wird in der Ge-

schäftsordnung geregelt.  

 

Abs. 2–3 unverändert. 

 

Art. 5 1 Die Spitalleitung behandelt die Fragen auf Ebene Gesamt-

spital und koordiniert die Tätigkeiten der einzelnen Bereiche des Spi-

tals. 

 

Abs. 2–3 unverändert. 

 

 

Medizinische Direktorin oder Medizinischer Direktor 

 

Art. 7 1 Die Medizinische Direktorin oder der Medizinische Direktor 

koordiniert medizinische Fragen in der Spitalleitung, vertritt das Spital 

in medizinischen Belangen nach aussen und übernimmt weitere Auf-

gaben, soweit sie ihr oder ihm in der Geschäftsordnung zugewiesen 

werden. 
2 Sie oder er ist der Spitalleitung und der Spitaldirektorin oder dem 

Spitaldirektor gegenüber für die bereichsübergreifende Organisation 

der medizinischen Belange des Spitals verantwortlich. 

 

 

Besondere Gremien der Leistungserbringer 

 

Art. 8 Das Spital bildet besondere Gremien der Leistungserbrin-

gung zur Förderung der Zusammenarbeit im Betrieb. 
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